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Vorwort

Die Vergangenheit, die Tradition oder das kulturelle Erbe bilden keine ein-
fachen Gegebenheiten. Was darunter zu verstehen ist, ergibt sich immer 
erst aus einer Interpretation, die sich in einer jeweiligen Gegenwart zur 
Vergangenheit in ein Verhältnis setzt – zu dem, was sie als Vergangenheit 
konzipiert. Diese allgemeine Aussage gilt auch für jene vermeintlich ›ge-
schichtslosen Zeiten‹, in denen man die Tradition als Autorisierungs- und 
Legitimationsgrund für die gegenwärtigen Probleme aufrief. Wer sich an-
gesichts gegenwärtiger Probleme und Unsicherheiten auf ›die‹ Tradition 
beruft, um hier eine Entscheidungsgrundlage zu finden, kann dies nur tun, 
indem er sich zur Tradition in ein Verhältnis setzt, das für sich nur behaup-
ten kann, mit der interpretierten Tradition in Übereinstimmung zu stehen. 
Eine solche Berufung auf die Autorität der Tradition mag sich dabei darü-
ber absichern, dass nur eine bestimmte Personengruppe autorisiert ist, die 
Tradition zu interpretieren: Das verhindert einen immer möglichen Streit 
darüber, was mit Blick auf die Tradition für gegenwärtige Entscheidungen 
und Problemlösungen wesentlich ist.

Nun hat die Ethnologie immer wieder darauf hingewiesen, dass auch 
in so genannten ›traditionellen Gesellschaften‹ die Autorisierung einer be-
stimmten Personengruppe, die als kompetent für die verbindliche Ausle-
gung der Tradition gilt, nicht bedeutet, dass nicht doch über die jeweilige 
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Interpretation gestritten werden könnte. Allerdings gilt auch für solche 
Auseinandersetzungen noch, dass sich konfligierende Perspektiven nur 
über die von ihnen interpretierte Tradition legitimieren können. Anders 
gesagt: Der mögliche Streit um die verbindliche Auslegung der Tradition 
findet seine Grenze und Rahmung darin, dass die gegenwärtige Problem-
lage als Grund für die Vergewisserung der Tradition nicht so verstanden 
werden kann, als ob sie diese Tradition als solche in Frage stellen könnte. 
Auch im Streitfall bildet die Gegenwart also kein Kriterium, die Verbind-
lichkeit der unterschiedlich interpretierten Tradition in Frage zu stellen. 
Eine im Lichte der Tradition verstandene Gegenwart hat demnach kein 
eigenes Gewicht. 

Eben dies ändert sich mit jener Öffnung der Zukunft, die meist mit Ent-
wicklungen im 18. Jahrhundert in Verbindung gebracht wird.1 Die Offen-
heit der Zukunft ermöglicht die Perspektive auf eine Entwicklung und Ver-
änderung, die mit der (wie auch immer interpretierten) Tradition bricht. 
Die Möglichkeit einer anderen und vielleicht besseren Zukunft bildet nun 
zunehmend ein Kriterium, das neben die Autorisierung über die Tradition 
tritt – und diese zunehmend ablöst. Die Rückversicherung über eine au-
torisierte Interpretation der Vergangenheit wird zunehmend ersetzt durch 
die Versprechungen einer besseren Zukunft. Aufgespannt zwischen diesen 
beiden Bezugspunkten gewinnt die Gegenwart einen zunehmend eigen-
ständigen und zugleich prekären Status. Ihr fällt nun das ganze Gewicht 
der Vergangenheitsversicherung und Möglichkeitsbegründung zu – ohne 
dass es hier noch eine Perspektive geben könnte, einen festen Standpunkt 
zu gewinnen. Zunehmend geraten Begründungsperspektiven, gleichgül-
tig ob sie sich an einer Interpretation der Tradition, die nun erst eigent-
lich zur Vergangenheit geworden ist, oder an einer Zukunft orientieren, 
über die man nur begrenzt etwas wissen kann, in Rechtfertigungsproble-
me. Diese Rechtfertigungsprobleme haben dabei eine doppelte Dimensi-
on. Sie beziehen sich zum einen auf die Begründung der jeweiligen Pers-
pektive selbst. Wer sich auf eine vergangene Tradition oder eine mögliche 
Zukunft bezieht, muss ausweisen, dass diese Perspektive überhaupt den 
behaupteten Sachverhalt trifft. Diese Begründung ist notwendig, da auch 
andere Perspektiven vertretbar erscheinen. Zum zweiten muss darüber hi-
naus die Bedeutsamkeit der jeweiligen Perspektive für die Lösung aktuel-
ler Problem- und Entscheidungslagen demonstriert werden. Es muss also 
gezeigt werden, warum es sinnvoll und geboten erscheint, der jeweils ei-
genen Sinnbestimmung zu folgen. Neben die Frage nach der Legitimität 

1		  Reinhart Koselleck (1979) spricht von einer ›Sattelzeit‹, die er auf die letz-
ten Jahrzehnte des 18. und die ersten des 19. Jahrhunderts datiert. In dieser 
Zeit findet seiner Auffassung nach die Öffnung eines (zukünftigen) Erwar-
tungshorizonts statt, der die Autorität des (vergangenen) Erfahrungsraums 
sprengt und damit der Gegenwart ihren herausgehobenen und zugleich pro-
blematischen Stellenwert zuweist.

der jeweiligen Interpretation einer gegenwärtigen Situation und Problem-
lage im Spannungsfeld von Vergangenheitsversicherung und dem Möglich-
keitsversprechen einer besseren Zukunft tritt also die Begründung des An-
spruchs auf Verbindlichkeit für diese Interpretation. Und zu diesen beiden 
Dimensionen des Rechtfertigungsproblems von Gegenwartsanalysen im 
Spannungsfeld von Traditionsorientierung und Zukunftsversprechen tritt 
noch ein weiterer Gesichtspunkt hinzu, der damit immer schon verbun-
den ist. Dieser besteht in dem Verlust einer privilegierten und sozial ak-
zeptierten Instanz, die mit autoritativer Geltung über die definitiv richtige 
Perspektive entscheidet. Die Bestimmungsansprüche gegenwärtiger Pro-
blemlagen im Spannungsfeld von Traditionsversicherung und Zukunfts-
versprechen sowie deren normativer Verbindlichkeitsanspruch befinden 
sich nun in einem Konfliktraum, in dem unterschiedliche Perspektiven mit 
gleichem Geltungsanspruch aufeinander stoßen, ohne dass noch auf eine 
Instanz zurückgegriffen werden könnte, die über objektive und von allen 
Streitparteien anerkannte Entscheidungskriterien verfügen würde.2 

Wenn man von dieser Konstellation ausgeht, so gewinnen die Versi-
cherung einer Vergangenheit und die Berufung auf die Verbindlichkeit ei-
ner Tradition einen anderen Akzent. Es geht dann nicht mehr nur darum, 
die Gegenwart im Lichte einer vorgestellten Tradition zu interpretieren, 
sondern gefordert ist nun, die Berufung auf die Tradition selbst noch mit 
Blick auf einen zukünftigen Möglichkeitsraum zu rechtfertigen. Die (wie 
auch immer interpretierte) Tradition bildet kein selbstverständliches Ur-
teilskriterium mehr, von dem her sich die Gegenwart interpretieren lässt: 
Eher wird die Berufung auf sie zu einer bloßen Möglichkeit, deren Gefahr 
zudem darin besteht, sich andere Möglichkeiten zu verschließen. Eine Be-
rufung auf die Selbstverständlichkeit einer Vergangenheit hat also nicht 
mehr nur mit dem Problem zu tun, dass diese Vergangenheit im Sinne einer 
verbindlichen Tradition ganz unterschiedlich interpretiert werden kann. 
Hinzu kommt, dass die Berufung auf eine solche Tradition im Sinne eines 

2		  Der hier verhandelte Kontext ist ein praktischer oder auch identitätspoliti-
scher: Es geht um Selbstverständnisse und Verbindlichkeiten, um praktisch 
wirksame Begründungen in problematisch erscheinenden Situationen, die 
immer Verbindungen zum Selbstverständnis einer sozialen Gruppe haben. 
Dabei wird man davon ausgehen können, dass etwa historiographische Un-
tersuchungen, wie sie dann im 19. Jahrhundert entwickelt werden, nicht die 
Rolle eines solchen Schiedsrichters übernehmen können. Dies mag einer-
seits daran liegen, dass sich diese selbst aufgrund ihres narrativen Charak-
ters (vgl. Danto, 1974; White, 2008) nur schwer von Literatur und Rheto-
rik unterscheiden lassen. Andererseits spielen ihre Ergebnisse (auch wenn 
man ihren hermeneutischen Applikationscharakter betont – vgl. Gadamer, 
1965) nur mittelbar eine Rolle für praktische und identitätspolitische Aus-
einandersetzungen, die sich ihrer auf eine immer schon ›interessierte Weise‹ 
bedienen.
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verbindlichen Kriteriums sich gegen die Offenheit von Möglichkeiten po-
sitioniert. Unter modernen Bedingungen scheint das wiederum selbst kaum 
vertretbar zu sein, weil damit der ambivalente Wert der Gegenwart selbst 
in Frage gestellt würde. Man wird eher davon ausgehen können, dass die 
Berufung auf eine (unterschiedlich verstandene) Tradition und Vergangen-
heit allenfalls als eine Strategie zu verstehen ist, die sich im Lichte offe-
ner Zukünfte auf bestimmte Aspekte der aufgerufenen Tradition bezieht. 
Die Offenheit der Zukunft wird also nicht systematisch negiert; zugleich 
aber verweist man darauf, dass bestimmte traditionelle Werte, Institutio-
nen oder Praktiken weiterhin eine wichtige Rolle spielen sollten.

Zumindest zwei Konsequenzen, die aus dieser Situation folgen, lassen 
sich festhalten: Der Rückgriff auf ›die‹ Tradition, die Verbindlichkeit der 
Vergangenheit, kann nur selektiv erfolgen, wenn die Offenheit der Zu-
kunft erhalten bleiben soll. Und für die Verbindlichkeit der so aufgerufe-
nen Tradition muss angesichts offener Möglichkeiten geworben werden. 
Zum ersten Punkt, dem selektiven Rückgriff auf die Tradition, wird man 
zwar festhalten müssen, dass dieser Rückgriff auch in vormodernen Ge-
sellschaften immer selektiv erfolgte: Man erinnerte sich und verwies auf 
konkrete Regeln, Verhaltensweisen, Rituale oder soziale Strukturen an-
lässlich einer konkreten Problemlage. Es gerieten also immer nur selektive 
Aspekte der Tradition in den Blick, die als solche eine autorisierte Lösung 
des gegenwärtigen Problems gewährleisten sollten. Damit allerdings eine 
solche Problemlösung durch den Verweis auf konkrete Aspekte der Tra-
dition akzeptabel erschien, war zugleich die Geltung und Verbindlichkeit 
der Tradition als ganzer vorausgesetzt. Die Selektivität des Rückgriffs auf 
die Tradition erfolgte immer schon unter der vorausgesetzten Geltung der 
›ganzen‹ Tradition, die durch keine anderen Möglichkeiten in Frage ge-
stellt wurde. Eben dies ändert sich nun. Der Rückgriff auf die Tradition im 
Horizont auch anderer und offener Möglichkeiten erfolgt weiterhin selek-
tiv, aber nun wird deutlich, dass die Tradition als solche, als ganzheitlicher 
Lebensentwurf, keine Möglichkeit mehr bietet, die aktuellen Lebensver-
hältnisse zu verstehen und zu begründen. Was von wem und warum als 
Ausdruck der Tradition aufgerufen wird, was mit Blick auf die Tradition 
als bedeutsam oder vernachlässigenswert, als zu bewahren oder zu über-
winden verstanden wird, erscheint nun nur noch als Artikulation einer 
subjektiven Perspektive. Und diese Perspektive kann sich nicht mehr dar-
über autorisieren, dass sie sich selbst als Ausdruck ›der‹ Tradition versteht, 
da sie ja nur selektive Aspekte herausgreift und damit zugleich dokumen-
tiert, dass sie selbst schon außerhalb der Tradition (in der Gegenwart und 
damit zwischen Vergangenheit und offener Zukunft) steht. Die Berufung 
auf die Tradition bleibt so grundsätzlich problematisch, weil den selekti-
ven Zugriffen kein selbstverständliches Ganzes mehr korrespondiert, das 
als solches die Selektivität entproblematisiert, und weil damit die sub-
jektiv-strategische Qualität solcher Traditionsanrufungen deutlich wird.

Damit hängt nun der zweite oben erwähnte Punkt zusammen: die Not-
wendigkeit, für die Bedeutung und Verbindlichkeit des selektiven Rück-
griffs auf die Tradition zu werben. Wenn die Geltung ›der‹ Tradition nicht 
mehr einfach unterstellt werden kann, wenn die Selektivität und auch 
Kontingenz des Rückgriffs auf bestimmte Aspekte dessen, was nun als 
Tradition aufgerufen wird, deutlich wird, wenn solche Rückgriffe von un-
terschiedlichen Individuen unterschiedlich getätigt und akzentuiert wer-
den, dann stellt sich die Frage, warum gerade diese selektiven und unter-
schiedlich akzentuierten Rückgriffe auf das, was es als Ganzes nicht mehr 
gibt: die Tradition, eine Verbindlichkeit haben sollen. Neben die Frage, ob 
überhaupt und inwiefern der behauptete Rückgriff auf Aspekte der Tradi-
tion etwas mit deren ›Wahrheit‹ zu tun hat, sie also adäquat identifiziert, 
tritt nun die zweite Frage, warum ein solcher Rückgriff angesichts der ge-
genwärtigen Situation eine orientierende oder gar verbindliche Bedeut-
samkeit haben soll. Und es ist diese Stelle, an der sich praktische Begrün-
dungen mit identitätspolitischen kreuzen: Die Zukunft soll dann mit der 
Bewahrung einer eigenen traditionell-kulturellen Identität kompatibel ge-
macht werden. Die Berufung auf die Tradition stellt sich dann als eine ver-
mittelnde dar: Sie versucht, wie man mit Koselleck sagen könnte, die Ein-
heit von traditionellem Erfahrungsraum und offenem Zukunftshorizont 
zu denken – und damit deren modernes Auseinandertreten zu relativieren. 

Eben dies ist dann auch der Ort, an dem man die Diskussionen um die 
Bewahrung eines kulturellen Erbes ansiedeln kann. Auch diese Diskussi-
onen arbeiten sich an der Frage ab, worin denn das (angesichts offener 
Möglichkeitsräume) zu bewahrende kulturelle Erbe bestehen soll; auch 
sie beschäftigen sich mit der Frage der Selektivität: Immer geht es darum, 
was vom kulturellen Erbe bewahrenswert ist, womit gleichzeitig das kultu-
relle Erbe als Ganzheitliches zur Disposition gestellt wird. Auch hier geht 
es neben Fragen der Identifikation des Bewahrenswerten, die von unter-
schiedlichen Akteuren mit ganz unterschiedlichen Argumenten beantwortet 
werden, immer um Fragen der Verbindlichkeit. Die In-Wert-Setzung eines 
unterschiedlich aufgerufenen und unterschiedlich akzentuierten kulturellen 
Erbes ist dabei nicht nur eine umstrittene; in ihr geht es immer auch um Fra-
gen der Verbindlichkeit. Das zu Bewahrende muss identifiziert und als wert-
voll für alle postuliert werden; und dies geschieht in einem Raum, in dem 
durchaus unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Die Einsätze in 
diesem Diskursraum haben immer einen partikularen Charakter: Ihr Gel-
tungsanspruch aber lebt davon, dass sie einen doppelten Universalisierungs-
anspruch erheben. Das jeweils zu Bewahrende soll repräsentativ für ›die‹ 
Kultur sein und zugleich beansprucht die diesen Anspruch artikulierende 
Position, im Namen aller zu sprechen, die diese postulierte Herkunft haben.

Es ist nun dieser doppelte Repräsentationsanspruch, der als solcher un-
ter modernen Bedingungen nicht einlösbar ist, der die Auseinanderset-
zungen um das kulturelle Erbe, um die Identifikation und Verbindlichkeit 
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der Tradition angesichts offener Möglichkeitsräume, nicht nur inhaltlich 
(identitätspolitische Vergewisserung), sondern auch formal als ›politisch‹ 
zu bestimmen erlaubt. Unter modernen Bedingungen bilden praktische 
und identitätspolitisch orientierte Rückgriffe auf eine selektiv interpretier-
te Tradition und die Begründungsversuche ihrer weiterhin bestehenden Ver-
bindlichkeit Momente einer politischen Rhetorik. Eine solche Rhetorik ist 
und bleibt notwendig selektiv und partikular, aber sie erhebt einen inhalt-
lichen wie zugleich verbindlichen Universalitätsanspruch. ›Politisch‹ ist sie 
dabei nicht zuletzt auch insofern, als sie um die Partikularität des eigenen 
Anspruchs und damit um die Möglichkeit anderer (pluraler) Ansprüche 
weiß. Im Falle der Berufung auf die Tradition, wie sie etwa in der Diskus-
sion um das kulturelle Erbe eine Rolle spielt, ist dieser politische Charak-
ter dadurch gewährleistet, dass die jeweiligen Berufungen auf Aspekte der 
Tradition immer schon durch die gleichlaufende Offenheit für andere (zu-
kunftsorientierte) Möglichkeiten relativiert werden. 

Eine politische Rhetorik, die (unter modernen Bedingungen) als not-
wendig partikulare mit einem doppelten Universalitätsanspruch auftritt: 
eine richtige Identifikation ihres Gegenstandes zu leisten und dabei im Na-
men aller Adressaten zu sprechen, weist dabei – und das macht die Diskus-
sion um das kulturelle Erbe auch erziehungswissenschaftlich interessant 
– Parallelen zur pädagogischen Rhetorik auf. Auch diese beansprucht für 
ihre Situations- und Kontextbestimmungen eine allgemeine Geltung, ob-
wohl diese immer partikularen Perspektiven geschuldet bleiben. Und auch 
sie fordert für ihre Situationsbestimmungen eine Verbindlichkeit ein, die 
sich letztlich darauf gründet, im Namen derer zu sprechen, die letztlich 
nur ihre Adressaten bilden. Beide Ansprüche sind und bleiben – wie in der 
politisch-demokratischen Rhetorik auch – problematisch: Ob man ›wirk-
lich‹ das Richtige und Wichtige festgestellt hat, ob diejenigen, für die man 
zu sprechen beansprucht, das auch so sehen oder den Sprecher als Reprä-
sentanten ihrer Wünsche akzeptiert haben, diese Fragen bleiben letztlich 
theoretisch unbeantwortbar und praktisch eine bloße Frage der Wirksam-
keit oder Durchsetzung.

Diese Vorbemerkungen mögen genügen, um den Rahmen abzustecken, 
innerhalb dessen hier die Bemühungen und Einsätze unterschiedlicher 
Akteure in Ladakh betrachtet werden, angesichts eines erst vor einigen 
Jahrzehnten und nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Tourismus ein-
setzenden rapiden Modernisierungsprozesses sich auf die Vorteile einer 
kulturellen Tradition und Identität zu berufen. Es ist das doppelte Reprä-
sentationsproblem, das Repräsentative der traditionellen Identität anzu-
geben und dies zugleich im Namen ›der‹ Ladakhi zu tun, dessen zugleich 
politische und pädagogische Rhetorik, welches den Rahmen für die fol-
gende Analyse der unterschiedlichen diskursiven Einsätze bildet – einer 
Analyse, die zugleich die Grenze dieser Einsätze in ihrer Partikularität 
und Heterogenität aufzuweisen versucht.
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